
Vor 150 Jahren wurde in
Gotha der Deutsche
Schützenbund (DSB)

gegründet. Heute hat dieser
Dachverband etwa 15.000
Mitgliedsvereine und 1,5
Millionen Mitglieder. An-
lässlich dieses Jubiläums
gab es bei der Weltleitmesse
für Jagd- und Sportwaffen,
Outdoor- und Security-Be-
darf, der IWA & Outdoor
Classics in Nürnberg, einen
Rückblick auf das Schützen-
wesen. Für den Schutz der
Städte wurden im Mittelal-
ter die Schützengilden ge-
gründet, in denen einer der
Ursprünge der Polizei liegt.
Ein Schütze war mit vollen
Bürgerrechten ausgestattet.
Zum regelmäßigen Training
wurden Wettbewerbe abge-
halten, die auch eine Attrak-
tion für die Bevölkerung
waren, und bis ins 19. Jahr-
hundert spielten die Schüt-
zengesellschaften eine
wichtige Rolle bei der Ver-
teidigung.

Mit dem Aufkommen der
Nationalstaaten wurde das
Schießen zunehmend zu ei-
nem Sport und 1896 war
Schießen bei den ersten
Olympischen Spielen der
Neuzeit eine der Ursprungs-
disziplinen. Im Lauf der Zeit
wurden die olympischen
Wettbewerbe auf Schießen
mit Bogen, (Luft- und Klein-
kaliber-)Gewehr, Pistole und
auf Wurfscheiben mit Flin-
ten ausgedehnt. Daneben ha-
ben sich dynamische Schieß-
wettbewerbe wie IPSC und
solche im „Retro“-Stil ent-
wickelt, bei denen mit Nach-
bauten historischer Vorder-
lader mit Schwarzpulver ge-
schossen wird. Das reicht bis
in den Bereich der „Living
History“, dem Nacherleben
früherer Zeiten mit entspre-
chender Kleidung und in

entsprechendem Umfeld.
Der Nachbau historischer
Waffen und Ausrüstung wie
Langbogen, Schwerter und
Rüstungen ist zu einem eige-
nen Industriezweig gewor-
den.

Schusswaffen-Sicherheit.
Jagd- und Sportschützen ha-
ben eine lange Tradition,
verbunden mit dem Gefühl
der Zugehörigkeit zum Ge-
meinwesen, betonte Norbert
Seitz, Abteilungsleiter im

Bundesministerium des In-
nern, bei der Eröffnung der
38. IWA & Outdoor Classics
am 11. März 2011. Er erin-
nerte daran, dass sich genau
zwei Jahre davor der Amok-
lauf in Winnenden mit 16
Toten ereignet hatte, und
dass aus diesem Anlass die
Anforderungen an die siche-
re Verwahrung von Schuss-
waffen erhöht wurden. So
müssen nunmehr die zur si-
cheren Aufbewahrung ge-
troffenen Maßnahmen ohne
Aufforderung verbindlich
nachgewiesen werden. 

Durch § 36 Abs. 3 2. Satz
dWaffG wurde die Möglich-
keit einer verdachtsunabhän-
gigen Kontrolle der sicheren
Verwahrung von Waffen
eröffnet. Präzisiert wurde die
Verordnungsermächtigung
des § 36 Abs. 5 dWaffG,
wonach durch Rechtsverord-
nung Anforderungen an die
Aufbewahrung oder Siche-
rung von Waffen festgelegt
werden können (vgl. „Kon-
trolle ohne Verdacht“, Öf-
fentliche Sicherheit Nr. 11-
12/10, S. 93-94). Es werde
an Vorgaben gearbeitet, die
zu einer Erhöhung der Si-
cherheit beitragen, jedoch
seien noch keine einfachen
Lösungen gefunden worden,
betonte Seitz. Darüber hin-
aus sollen Waffenbesitzer
auf das Risiko des Waffen-
missbrauchs sensibilisiert
werden.

Der nach der EU-RL
2008/51/EG geforderte Auf-
bau eines computergestütz-
ten Waffenregisters bis spä-
testens 31. Dezember 2014
soll, wie vom deutschen
Waffengesetz (§ 43a) gefor-
dert, bereits bis 31. Dezem-
ber 2012 abgeschlossen sein.
Derzeit wird unter anderem
an einem verbindlichen Ka-
talog von 1.700 Kaliberbe-
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Umstrittene Softairguns: Täuschend echt aussehende
Schusswaffen-Nachbauten.

Tradition und Moderne
Die Internationale Waffenausstellung in Nürnberg, die größte ihrer Art, verbindet Traditionen 

mit heutigem Verständnis von Sport und persönlicher Sicherheit.

1.166 Aussteller
Die 38. Internationale

Waffenausstellung (IWA)
& Outdoor Classics, die
bisher größte ihrer Art, hat
vom 11. bis 14. März 2011
in Nürnberg stattgefunden.
1.166 Aussteller (2010:
1.141), zu 74 Prozent aus
dem Ausland, zeigten in
sieben Messehallen ihr An-
gebot an Jagd- und Sport-
waffen, Produkten rund
um das Erlebnis in der Na-
tur (Wandern, Bogensport,
Tierbeobachtung) sowie
Sicherheitsausstattung
(Dienstwaffen, Schutzwes-
ten, Schilde, Funktions-
kleidung, Holster; Produk-
te für Personen- und Kör-
perschutz). Als Exponate
nicht zugelassen sind
Kriegswaffen und vollau-
tomatische Schusswaffen.
Es wurden über 34.000 Be-

sucher (2010: 32.214) ge-
zählt. Im IWA-Fachforum
gab es zu jeder halben
Stunde Fachvorträge, auf
einer Demonstration Area
wurden Vorführungen ge-
boten. Die Messe ist nur
dem Fachpublikum zu-
gänglich (Mitarbeiter von
Fachbehörden benötigen
eine Bestätigung ihrer
Dienststelle). Am Vortag
der Messeeröffnung wur-
den der 6. Europäische Po-
lizeitrainer-Fachkongress
abgehalten sowie eine
Fachkonferenz der Deut-
schen Hochschule der Po-
lizei in Münster zum The-
ma „Waffen- und Geräte-
wesen“. 

Die nächste IWA &
OutdoorClassics wird vom
9. bis 12. März 2012 im
Messezentrum Nürnberg
stattfinden.

http://www.iwa.info

I W A  2 0 1 1



zeichnungen gearbeitet, um
mehr als 10.000 gleiche oder
ähnliche Bezeichnungen zu
vereinheitlichen. Im neuen
nationalen Waffenregister
werden die Daten von 580
Waffenbehörden erfasst.
Prozesse und Verwaltungs-
abläufe werden standardi-

siert, mit dem mittelfristigen
Ziel, den Lebenszyklus jeder
legalen Waffe abrufbar zu
machen. Zudem soll unter
Einbeziehung der Waffen-
händler E-Government im
Waffenwesen eingeführt
werden. Umfangreich und
offenbar im Steigen ist das

Angebot an Softairguns, und
zwar in Form von täuschend
ähnlichen Imitaten von
Handfeuerwaffen bis zu
Kriegsmaterial. Mit ihnen
werden mittels Federdruck,
unter Druck stehendem Gas
oder einem elektrisch betrie-
benen Druckluftsystem Pla-

stikkugeln (BBs) im Durch-
messer von sechs Millime-
tern verschossen.

Innovationen. Die für
Flintenlaufgeschosse be-
kannte Firma Brenneke
(www.brenneke.com) hat –
für Behörden – die Patrone
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Elektroimpulswaffe: Der „Taser X3“ enthält drei Kartuschen,
die nacheinander ausgelöst werden können.

„Minox“-Wildkamera mit 
Bewegungsmelder.

„Guardian Angel“: Pfeffer-
spray in Form einer Pistole. 

Die Rechtslage
Seit 1. April 2008 ist in

Deutschland das Führen von
Feuerwaffenimitaten („An-
scheinswaffen“) verboten.1

Zuwiderhandeln wird als
Ordnungswidrigkeit mit
Geldbuße bis zu 10.000 Euro
bestraft.2 Mit Ausnahme
dieses Verbots findet das
deutsche Waffengesetz auf
Softair-Waffen bis zu einer
Bewegungsenergie der Ge-
schosse von 0,5 J keine An-
wendung.3 Sie sind ab einem
Alter von 14 Jahren frei er-
hältlich.

Softair-Waffen, mit de-
nen Geschossen eine Bewe-
gungsenergie von mehr als
0,5 J, aber weniger als 7,5 J
erteilt wird, müssen mit ei-

nem „F“ im Fünfeck gekenn-
zeichnet sein und sind ab 18
Jahren frei erhältlich.4

Der Besitz vollautomati-
scher Softair-Waffen über
0,5 J ist in Deutschland ver-
boten. Softair-Waffen mit ei-
ner Bewegungsenergie der
Geschosse von mehr als 7,5
J sind erlaubnispflichtige
Schusswaffen im Sinn des
deutschen Waffengesetzes.

Besteht der Verdacht,
dass eine derartige „Waffe“
zu höherer Leistung „getunt“
wurde, wird sie dem Bun-
deskriminalamt bzw. einer
Prüfanstalt übermittelt, wo
die Mündungsgeschwindig-
keit gemessen und aus der
Masse (Gewicht) des Ge-
schosses die kinetische Ener-
gie errechnet wird.

Selbst wenn Softair-Waf-
fen zu Trainingszwecken
verwendet werden, ist nicht
einzusehen, dass sie nicht
wie sonstige Übungswaffen
durch Neonfarben nach
außen hin als solche Waffen
erkennbar sind. Es besteht
sonst nicht nur die Gefahr

des Missbrauchs (z. B.
Banküberfall), sondern auch
die Gefahr der Eskalation
polizeilicher Amtshandlun-
gen.

Das österreichische Waf-
fenrecht geht bei der Ab-
grenzung von Waffen zu
Spielzeug nicht von Einstu-
fungen nach der kinetischen
Energie der Geschosse aus.
Getreue Nachahmungen ech-
ter Schusswaffen gelten nach
Anlage 1 Z 20 der Spiel-
zeugverordnung, BGBl
1994/823, nicht als Spiel-
zeug. Nach der Verordnung
BGBl II 1997/185, dürfen
schusswaffenähnliche Pro-
dukte nur von zur Ausübung
des Waffengewerbes Be-
rechtigten an Letztverbrau-
cher abgegeben werden, wo-
bei die Abgabe solcher Pro-
dukte an Personen unter 18
Jahren verboten ist.

Unter den Begriff der
Waffe im Sinne des § 1 Z 1
WaffG fallen derartige Pro-
dukte insofern nicht, als sie
ihrem Wesen nach nicht da-

zu bestimmt sind, die An-
griffs- oder Abwehrfähigkeit
von Menschen durch unmit-
telbare Einwirkung zu besei-
tigen oder herabzusetzen.
Nach derzeitiger Auffassung
liegt auch – wie bei Paint-
Ball – keine Verwendung
beim Schießsport (§ 1 Z 2 2.
Fall WaffG) vor, wenngleich
es bereits Meisterschaften
gibt. 

In Weiterentwicklung der
Auffassung, dass sich mit
diesen Produkten ein
Schießsport entwickelt hat
und sie bei diesem zur Abga-
be von Schüssen verwendet
werden, würde das – ansons-
ten nicht geregelte – Führen
(nicht jedoch der Besitz oder
die Verwendung innerhalb
eingefriedeten Liegenschaf-
ten; § 7 Abs. 2 WaffG) von
Softairguns an einen Waf-
fenpass gebunden werden.
Dessen Ausstellung setzt die
waffenrechtliche Verläss-
lichkeit und das Vorliegen
eines Bedarfes zum Führen
solcher Schusswaffen voraus
(§ 35 Abs. 3 WaffG).    K. H.

S O F T A I R - W A F F E N

1§ 42a Absatz 1 Nr. 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 (zu § 1
Absatz 4) Nr. 1.6.1. dWaffG.

2§ 53 Absatz 1 Nr. 21a und
Abs. 2 dWaffG.

3Anlage 2 Abschnitt 3 Unter-
abschnitt 2 Nr. 1 dWaffG.

4Anlage 2 Abschnitt 2 Unter-
abschnitt 2 Ziffer 1.1 dWaffG.



EDP Magnum (Extra Deep
Penetration) im Kaliber
12/76 entwickelt, deren Ge-
schoss aus extra harter Blei-
legierung so hart und schwer
ist, dass es bei einer Mün-
dungsenergie von mehr als
4.000 Joule Motorblöcke
und Felgen durchdringt und
Kurbelwellen zum Brechen
bringt.

Elektroimpulswaffen. Der
Taser X3 (Nonletal, www.
nonletal.de), eine Weiterent-
wicklung des Distanzelek-
troimpulsgeräts X26, enthält
drei Kartuschen, die, wie bei
einem Halbautomaten, se-
quenziell ausgelöst werden
können, somit allenfalls so-
gar gleichzeitig gegen meh-
rere Gegenüber. Der gela-
dene Kartuschentyp, der Zu-
stand der Kartuschen, deren
Reichweite und der Batterie-
zustand werden in einem
Farbdisplay angezeigt; eben-
so, ob ein Treffer mit guter,
teilweiser oder keiner Ver-

bindung erzielt wurde. Alle
zu einem Einsatz führenden
Gerätebedienungen sowie
die zugehörigen technischen
Daten werden im Gerät ver-
schlüsselt gespeichert. In
Verbindung mit einer in Au-
genhöhe getragenen Minika-
mera und einem weiteren
Aufzeichnungsgerät kann
ein Einsatz samt dem dazu
führenden Geschehen aus
Sicht des Beamten selbst
lückenlos aufgezeichnet und
dokumentiert werden.

Stroboskopisches Licht
führt zu Verlust der Orien-
tierung und des Distanzge-
fühls. Die CenturioGroup
(www.CenturioGroup.com)
hat die nach diesem Prinzip
funktionierende Lichtpistole
„Raider“ vorgestellt. Beim
Bestätigen der ersten Stufe
des Abzugs wird im Gerät
eine Kamera eingeschaltet,
die das Geschehen in Wort
und Bild samt Datum und
Uhrzeit sowie Einsatzdauer

aufzeichnet – einstellbar
auch auf eine definierte Zeit
darüber hinaus. In der zwei-
ten Stufe werden die strobo-
skopischen Lichtblitze akti-
viert. Das Unternehmen hat
ferner einen etwa 500
Gramm schweren zylindri-
schen Wurfkörper (Baffled
Advantage Device – BAD®)
ähnlich einer Blendgranate
entwickelt, der über rundum
angebrachte Hohlspiegel
stroboskopisches Licht
raumfüllend abstrahlt.

Die Schweizer Firma
Piexon hat den Guardian
Angel, eine Pfefferspray-
Waffe, in Form einer Pistole
herausgebracht (www.guar-
dian-angel.com). Das Pfef-
feröl wird durch Zünden ei-
nes pyrotechnischen Satzes
ausgestoßen und mit einer
Reichweite bis zu vier Meter
versprüht.

Pfeffer- und CS-Sprays
sowie andere Selbstverteidi-
gungsmittel wie akustische

Alarmgeräte bietet die Firma
KH Security (www.kh-secu-
rity.de) an. Für Kinder ge-
dacht ist ein Schlüsselanhän-
ger in Form eines Hundes.
Zieht man an „Rocky“, wird
ein weithin hörbarer Alarm-
ton ausgelöst. 

Wildkameras. Die Firma
Minox (www.minox.com) hat
zwei Wildkameras (DTC
100 und DTC 500) vorge-
stellt. An einem Baum oder
an der Hauswand fixiert,
werden über einen Bewe-
gungsmelder bis zu neun Se-
rienbilder und Videos bis zu
einer Länge von einer Minu-
te ausgelöst. Bei jeder Auf-
nahme werden Datum und
Uhrzeit, Temperatur und
Mondphase aufgezeichnet.
Geblitzt wird mit einem bis
zu 15 Meter reichenden In-
frarotblitz, sodass die Tiere
davon nichts merken und in
ihrem natürlichen Verhalten
nicht gestört werden.

Kurt Hickisch
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Umstrittene Softairguns: Ein Unternehmen präsentierte bei der IWA komplette Gefechtsausrüstungen auf der Basis von 
Softairwaffen bis zum bewaffneten Schützen auf einem Geländefahrzeug.


